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Die Abgeordneten zum Nationalrat SRB und FreundInnen haben am 11. 

Dezember unter der Nr. 2121/J-NR/91 an mich eine schriftliche 

Anfrage, betreffend "Abschaffung der Diskriminierung von behinder­

ten FUhrerscheinbesitzern" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Welches sind Ihrer Meinung nach die GrUnde fUr das unter­

schiedliche Vorgehen der Zulassungsbehbrden bei der Ertei­

lung von Lenkerberechtigungen fUr behinderte Kraftfahrer? 

2. Sind Sie bereit, die Behbrden ~u einer einheitlichen, den 

tatsächlichen Gegebenheiten entsprechenden Vorgangsweise zu 

veranlassen? 

Wenn ja, wann wird diese Neuregelung in Kraft treten? 

Wenn nein, we.lcht:,>s sind die C:;rUnde daf.Ur? 11 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zur gegenständlichen Problematik ist grundsätzlich festzustellen, 

daß das Kraftfahrgesetz CKFG) 1967 für die Erteilung einer Lenker­

berechtigung an kdrperbehinderte Bewerber zwei Mdglichkeiten 

vors i eht. Lautet das är zt li erle Gutachten au f 11 bed i ngt ges i gnet 11 , 
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ist bei der Erteilung der Lenkerberechtigung in den FUhrerschein 

nur die Bedingung einzutragen. Wird die betreffende Person hinge­

gen im ärztl ichem Gutachten als "b~';!schränk t geeignet 11 beurtei 1 t, 

darf aufgrund der Bestimmung des § 65 Abs 3 Kraftfahrgesetz (KFG 

1967) nur eine eingeschränkte Lenkerberechtigung erteilt werden, 

die ausschließlich zum Lenken eines bestimmten im ärztlichen 

Gutachten bezeichneten und durch Fahrgeste11nummer und Kennzei­

chen individualisierten Invaliden- oder Ausg1eichsfahrzeuges 

(§ 71 Abs 2 KFG) berechtigt. Ob das im konkreten Fall abzugebende 

ärzt1 iche GIJtachten "beschränkt geeignet" oder "bed i ngt geeignet" 

zu lauten hat, ist davon abhängig, ob die Behinderung nur durch 

ein Ausgleichsfahrzeug oder auch durch ein Fahrzeug mit bestimm­

ten Merkmalen (§ 69 Abs 1 1it b KFG) 1967 ausgeglichen werden 

~.ann • 

Da fUr die Inhaber einer eingeschränkten Lenkerberechtigung jeder 

Fahrzeugwechsel mit einem Behdrdenweg und damit auch einer zusätz­

lichen Belastung. verbunden ist, hat der in Angelegenheiten des 

Kraftfahrwesens zuständige Bundesminister für öffentliche Wirt­

schaft und Verkehr bereits im ~ahre 1988 mit Erlaß vom 29.8.1988, 

Zl.' 439.632/1-rV/2/88, die Kraftfahrbehörden angewiesen, mbg­

liehst weitgehend von der Erteilung bedingter Lenkerberechtigun­

gen Gebrauch zu machen. 

Selbstverständlich besitze ich größtes Verständnis für die Proble­

me behinderter Kraftfahrer. Die Behandlung von behinderten Bewer­

bern um eine Lenkerberechtigung bzw. von behinderten Kraftfahrern 

fällt allerdings in den ~:::ompetenztCil .. tbestand "l<raftfahrwesen" ~Art 

10 .Z.9 B-VG 1920). Sowohl die Wahrnehmung von legistischen Aufga­

ben auf diesem Gebiet als auch die Ausübung der obersten auf­

sichtsbehördlichen Tätigkeit in administrativen KraftEahrangele­

genheiten fallen nach den Bestimmungen des Teiles 2 der Anlage 

zum Bundesministeriengesetz 1986 in der geltenden Fassung in den 

Zuständigkeitsbereich des Bundesministers für dffentliche Wirt-

schaft und Verkehr. 
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Die Zuständigkeit für die Behebung allfälliger Schwierigkeiten 

bei der Umsetzung der angeführten gesetzlichen Bestimmungen bzw. 

der erlaßmäßigen Regelungen liegt daher gleichfalls beim Bundesmi­

nister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr. 
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